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Sie haben eine durchdacht schöne Praxis, in der Sie, Ihre Mit-
arbeiter und Patienten sich wohlfühlen und gerne zur Arbeit und 
Behandlung kommen? Dann zeigen Sie es uns und machen Sie 
mit beim diesjährigen ZWP Designpreis 2021!

Emotion: Design braucht Gefühle
Vom spannenden Farbeinsatz über wirkungsvolle Lichteffekte, 
 detailverliebte Form- und Raumgestaltungen bis hin zu einer 
 eigenwilligen Materialapplikation – alles zusammen ergibt eine 
ganz persönliche und oftmals faszinierende Designstory, die, vom 
Praxisinhaber initiiert, Mitarbeiter und Patienten gleichermaßen 
abholen und ansprechen möchte. Denn fernab von Selbstzweck 
und Elfenbeinturm verfolgt das Interior Design ein ganz handfestes 
Ziel: Es will Emotionen auslösen, Wertschätzung vermitteln und 
Vertrauen und Verbundenheit schaffen. Welche Register dafür 
 gezogen werden, macht die Individualität und Einzigartigkeit einer 
jeden Praxis aus.

Erzählen Sie uns Ihre Story!
Was steckt hinter der Designstory Ihrer Praxis? Was hat Sie  
in s piriert und mit welchem Ergebnis? Der ZWP Designpreis 2021 
möchte es wissen! Die Teilnahme ist ganz einfach: Füllen Sie die 
Bewerbungsunterlagen auf www.designpreis.org aus und 
senden uns diese, vorzugsweise per E-Mail an zwp-redaktion@
oemus-media.de, bis zum 1. Juli 2021 zu. Die erforderlichen 
 Unterlagen umfassen das vollständig ausgefüllte Bewerbungs-
formular, einen Praxisgrundriss und professionell angefertigte, 
aussagekräftige Bilder. 

Mitmachen im Jubiläumsjahr!
Das Konfetti steht bereit: 2021 feiert der ZWP Designpreis einen 
runden Geburtstag! Seit 2002 und damit seit zwei Jahrzehnten 
prämiert der Preis die „Schönste Zahnarztpraxis Deutschlands“ und 
hat dabei immer wieder aktuelle Gestaltungselemente und Trends 
hautnah abgebildet. Grund genug für einen gebührenden Rück -
blick, der in der ZWP spezial-Ausgabe zum Designpreis präsen-
tiert werden wird!

ZWP Designpreis 2021: 
Machen Sie mit im 
Jubiläumsjahr!

OEMUS MEDIA AG
Tel.: +49 341 48474-120
www.designreis.org
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Die Neufassung der zahnärztlichen Heilmittelrichtlinie ist am 1. Januar in Kraft 
getreten. Damit wird die Verordnung von Heilmitteln durch Vertragszahnärztin- 
nen und Vertragszahnärzte deutlich vereinfacht, teilte die Kassenzahnärztliche 
Bundesvereinigung (KZBV) mit. Zu dem Stichtag hat die KZBV vielfältige Infor-
mationsmaterialien für Zahnarztpraxen aktualisiert, die unter www.kzbv.de/
heilmittel-richtlinie-zahnaerzte kostenfrei abgerufen werden können. 
So erläutert die Broschüre Die zahnärztliche Heilmittelverordnung – So ver-
schreiben Sie richtig detailliert den neuen Richtlinientext, die Zuordnung der 
Heilmittel zu Indikationen sowie die konkrete Umsetzung der Heilmittelverordnung 
und gibt praktische Ausfüllhinweise zum entsprechenden Vordruck „Zahnärztliche 
Heilmittelverordnung“. Abgerundet wird das Infopaket durch eine Musterprä-
sentation für die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen (KZVen) zu Zwecken der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie ein digitales Erklärprojekt. Mittels an-
schaulicher Fallbeispiele zur Verordnung von Heilmitteln wird mit dieser Anwen -
dung der konkrete Umgang mit der Richtlinie und das Ausfüllen des Verordnungs-
formulars erläutert. 

Quelle: www.kzbv.de/heilmittel-richtlinie-zahnaerzte 

Überarbeitete Heilmittelrichtlinie 
für Zahnärzte am 1. Januar 2021
in Kraft getreten
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